
 

 

 

 

N r . 067/18/GR 

 

Federführendes Amt Haupt- und Personalamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Ortschaftsrat Steinbach 14.05.2018 öffentlich
 

 
Nachrücken für die ausgeschiedene Ortschaftsrätin Frau Katja Massa 
- Ablehnung des Nachrückens durch Frau Angelika Ullrich 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Ortschaftsrat stellt fest, dass für das Ablehnen des Nachrückens durch  

Frau Angelika Ullrich in den Ortschaftsrat Steinbach ein wichtiger Grund entsprechend  

§ 16 Abs. 1 GemO vorliegt. 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
19.04.18 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II 10 20 60 61 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  



 Sitzungsvorlage Nr.:067/18/GR 
 Seite: 2 

 
Begründung: 

Für die ausgeschiedene Ortschaftsrätin Frau Katja Massa von der Liste „Bürger für Steinbach“ 

würde nach dem Wahlergebnis der Kommunalwahlen vom 25. Mai 2014 die Bewerberin  

Frau Angelika Ullrich nachrücken.  

Frau Ullrich hat in einer schriftlichen Erklärung die Annahme der Wahl abgelehnt. Die von ihr 

geltend gemachten Gründe stellen nach § 16 Abs. 1 GemO einen wichtigen Grund dar, die die 

Ablehnung einer ehrenamtlichen Tätigkeit zulässt. Die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger 

Grund vorliegt, hat der Ortschaftsrat zu treffen. 

Ein weiterer Bewerber bzw. eine weitere Bewerberin auf der Liste „Bürger für Steinbach“ sind 

nicht vorhanden - somit bleibt aufgrund der angewandten Verhältniswahl ein Sitz unbesetzt.  

 


